
 
 
 
 

 
 
 

     
    

 

   
 

  
  

   
  

 

   
  

  

 
 

  
 

 
    

   
 
 

 
 

  
  

Die unterzeichnenden Bezirksrätinnen und Bezirksräte der ÖVP stellen zur 
Bezirksvertretungssitzung am 13.12.2023 gemäß § 23 GO-BV folgende 

Anfrage zur Zufahrt Diesterweggasse 19-25 

 Gibt es verkehrstechnische Lösungsvorschläge, der den Anrainern der 
Diesterweggasse 19-25 eine Möglichkeit eröffnet gerade und direkt aus dem 
südlichen Teil der Diesterweggasse über die Kreuzung Penzinger Strasse in die 
Diesterweggasse 19-25 einzufahren? 

 Wäre die Anbringung des Verkehrsschilds „vorgeschriebene Fahrtrichtung 
geradeaus und rechts“ als Lösung sinnvoll? Wenn nicht, warum? 

Begründung: 

Seit der neuen Einbahnführung in der Penzinger Straße ist es für die Anrainer der 
Diesterweggasse 19-25 nicht mehr möglich direkt aus dem südlichen Teil der 
Diesterweggasse in ihre Gasse einzufahren. Große Umwege über die Hadikgasse, 
Einwanggasse und Penzinger Straße sind dadurch notwendig. An der Kreuzung 
Penzinger Straße/Diesterweggasse gilt bereits Rechtsvorrang, dh. die Fahrzeuge aus 
der Penzinger Strasse müssen sowieso jetzt schon stehen bleiben. 

BezR.in Mag. Natascha Fussenegger 
BVStv.in Penzing 
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